
Private Treffen im
 öffentlichen oder privaten 

Raum
: 2 H

aushalte, m
axim

al 5 Personen. 
Kinder der beiden H

aushalte bis einschließlich 
14 Jahre w

erden nicht m
itgezählt. Paare, die 

nicht zusam
m

enleben, zählen als ein H
aushalt.

   • Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandem

iebedingungen offen.    
• A

n G
rundschulen findet Präsenzunterricht 

   im
 W

echselbetrieb statt. Präsenzpflicht ist 
   w

eiterhin ausgesetzt. 
• W

eiterhin Fernunterricht an allen 
   w

eiterführenden Schulen 
• Sonderregelung für A

bschlussklassen sind 
   m

öglich und w
erden individuell festgelegt.

• N
otbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 

   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   B

ildungs- und Beratungszentren sind 
   w

eiterhin m
öglich. A

nsprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor O

rt.

Ä
nderung ab 15. M

ärz 2021:
A

lle Klassenstufen der G
rundschule sow

ie die 
Klassenstufen 5 und 6 der w

eiterführenden Schulen 
kehren zu einem

 eingeschränkten Präsenzbetrieb 
unter Pandem

iebedingungen zurück.

Bildung &
 Betreuung

M
askenpflicht

In folgenden Bereichen m
uss eine 

m
edizinische M

aske getragen w
erden: 

• Im
 öffentlichen Personenverkehr

• Beim
 Einkaufen

• In geschlossenen Räum
en, die für die

   Ö
ffentlichkeit oder für den Publikum

s-
   verkehr bestim

m
t sind

• In A
rbeits-/Betriebsstätten sow

ie an Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   D

ienstleistungen
• W

ährend Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen 
• In A

rztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen Ausnahm

e: Personal, das 
   nicht direkt m

it Patient*innen oder Bew
ohner*innen 

   in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN
95-/N

95-
   Pflicht befreit.

   

M
edizinische G

esichtsm
aske (O

P-M
aske) 

• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim
 

   Sprechen, H
usten oder N

iesen
• Frem

dschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einm

alprodukt (Entsorgung im
 Restm

üll)
• Kennzeichnung: D

IN
 EN

 14683:2019-10

A
tem

schutzm
aske (FFP2 oder KN

95/N
95)

• Schützt vor dem
 Einatm

en kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Frem

d- und Eigenschutz
• Einm

alprodukt (Entsorgung im
 Restm

üll), kann 
   unter bestim

m
ten Voraussetzungen m

ehrfach 
   verw

endet w
erden.

• Kennzeichnung: D
IN

 EN
 149:2001, KN

95/N
95

   
• M

usik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikum

sverkehr, O
nline-

   U
nterricht m

öglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Ballettschulen schließen.
• Praktische sow

ie theoretische Ausbildung und 
   Prüfung (gilt für Auto, Flugzeug und Boot) sind 
   unter H

ygieneauflagen w
ieder m

öglich. A
lle 

   Personen m
üssen eine m

edizinsche M
aske oder 

   A
tem

schutzm
aske tragen.

• Besuch von Bibliotheken und A
rchiven ist m

it 
   vorheriger Term

inbuchung und D
okum

entation der 
   Kontaktdaten m

öglich.
• Erste-H

ilfe-Kurse ist m
it tagesaktuellem

 Schnell- oder
   Selbsttest der Teilnehm

er*innen m
öglich, sow

ie ein 
   Testkonzept für das Personal.
  

M
aßnahm

en zur Pandem
iebekäm

pfung in Baden-W
ürttem

berg ab 8. M
ärz

Kontaktbeschränkungen

N
otbrem

se

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das G
esundheitsam

t geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen m

it einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Ein H

aushalt plus höchstens eine w
eitere 

Person, die nicht zum
 eigenen H

aushalt gehört. 
Kinder der beiden H

aushalte bis einschließlich 
14 Jahre w

erden nicht m
itgezählt.

A
lle D

etails sow
ie Fragen und

A
ntw

orten finden Sie auf 
Baden-W

ürttem
berg.de

Stand: 07.03.2021

W
eiter Ö

ffnung in Stadt- und Land-
kreisen m

it stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* m

öglich:
M

usik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und für G

ruppen 
m

it bis zu fünf Kinder bis einschließlich
14 Jahre.

Lockerung

*an m
indestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 

  G
esundheitsam

t geprüft



Einzelhandel

Regelung für offene G
eschäfte:

• H
ygienekonzept vor O

rt m
uss eingehalten 

   w
erden.

• G
eschäfte m

it w
eniger als 10 m

² 
   Verkaufsfläche: m

axim
al ein*e Kund*in 

• G
eschäfte m

it bis zu 800 m
²: ein*e 

   Kund*in pro 10 m
² Verkaufsfläche 

• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m

² (gilt nicht für 
   den Lebensm

itteleinzelhandel) 
• M

askenpflicht vor den G
eschäften und

   auf den Parkplätzen
• G

esteuerter Zutritt
• W

arteschlangen verm
eiden

.
 

G
esundheit &

 Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheim

en, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Ü

bernahm
e der Kosten von regelm

äßigen
   SA

RS-CoV
2-Schnelltests für 

   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelm

äßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von A

lten- und 
   Pflegeheim

en

A
rbeiten

• A
rbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 

   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren M

itarbeiter*innen w
ahrzunehm

en. 
• H

om
e O

ffice, sofern m
öglich 

• Treffen im
 Rahm

en des A
rbeits-, D

ienst- 
   und G

eschäftsbetriebes 
• G

esetzlich vorgeschriebene W
eiterbildungen

   auch in Präsenz m
öglich 

• M
askenpflicht am

 A
rbeitsplatz, w

enn der
   M

indestabstand von 1,5 M
etern zu den 

   Kolleg*innen nicht eingehalten w
erden kann 

   (auch im
 Freien)

• A
n den Betrieb angepasste H

ygiene-
   auflagen

 

Sonstiger Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen „C

lick&
M

eet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der H

ygieneauflagen der 
   C

orona-Verordnung
• Tragen von m

edizinischen M
asken

• Vorherige A
nm

eldung sow
ie Term

inbuchung m
it 

   festem
 Zeitfenster

• D
okum

entation der Kontaktdaten

W
eitere Ö

ffnungen in Stadt- und Land-
kreisen m

it stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* m

öglich:
G

esam
ter Einzelhandel darf unter folgenden 

Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der H

ygieneauflagen 
   der C

orona-Verordnung
• Tragen von m

edizinischen M
asken

G
eschäfte m

it Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der H

ygieneauflagen 
der C

orona-Verordnung geöffnet:

 
Babyfachm

ärkte
 

Bäckereien und Konditoreien
 

Banken
 

Bau-, G
arten- sow

ie Raiffeisenm
ärkte

 
B

uchhandlungen
 

B
lum

enläden
 

D
rogerien

 
G

etränkem
ärkte

 
G

roßhandel
 

H
örgeräteakustiker

 
Kraftfahrzeug- und Fahrradw

erkstätten
       sow

ie Ersatzteilverkauf
 

Lebensm
ittelm

ärkte
 

M
etzgereien

 
O

ptiker
 

O
rthopädieschuhtechniker

 
Poststellen und Paketshops, aber ohne

       den Verkauf von w
eiteren W

aren
 

Reform
häuser

 
Reinigung und W

aschsalons
 

Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 

Sanitätshäuser
 

Tafeln
 

Tankstellen
 

Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 

Tierbedarf- und Futterm
ärkte

 
W

ochenm
ärkte

 
Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-W
ürttem

berg.de

Lockerung

*an m
indestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 

  G
esundheitsam

t geprüft

N
otbrem

se

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das G
esundheitsam

t geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
m

it einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
D

er Einzelhandel darf kein „C
lick&

M
eet“ m

ehr 
anbieten. „C

lick&
C

ollect“ ist m
öglich.

M
aßnahm

en zur Pandem
iebekäm

pfung in Baden-W
ürttem

berg ab 8. M
ärz

A
lle D

etails sow
ie Fragen und

A
ntw

orten finden Sie auf 
Baden-W

ürttem
berg.de

Stand: 07.03.2021



D
ienstleistungen

Religionsausübung
G

ottesdienste und Beerdigungen unter 
H

ygieneauflagen.
• Einhalten der A

H
A-Regeln über die 

   gesam
te D

auer
• Tragen von m

edizinischen M
asken

• A
nm

elden von Veranstaltungen m
it m

ehr 
   als 10 Personen m

indestens zw
ei 

   W
erktage zuvor bei den zuständigen 

   Behörden vor O
rt. D

ies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein G

em
eindegesang 

Veranstaltungen
A

Keine Zusam
m

enkünfte und Veranstaltungen 
im

 öffentlichen Raum
.

Ausnahm
en:

• G
erichtsverhandlungen

• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und O

rdnung dienen
• Betriebsversam

m
lungen

• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• N

om
inierungs- und W

ahlkam
pf-

   veranstaltungen, sow
ie dazugehörige 

   U
nterschriftensam

m
lungen 

A
bstand
halten

H
ygiene

praktizieren
M

edizinische 
M

aske tragen
C

orona-A
pp

nutzen
Regelm

äßig
lüften

G
astronom

ie
Restaurants, Bars, C

lubs und Kneipen aller 
A

rt bleiben geschlossen.
• Ausnahm

e für Speisen zur A
bholung oder

   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 U

hr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen G

etränken im
 öffentlichen 

   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen G

etränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, w
o es die 

A
rbeitsabläufe zulassen. A

ngebote zum
 

M
itnehm

en sind erlaubt.
Reisen
A

ppell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sow

ie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
H

otspots durch die örtlichen Behörden.

N
icht gestattet:
 Touristische B

usreisen
 Touristische Ü

bernachtungsangebote
    (auch C

am
pingplätze) 

W
eiterhin m

öglich:
 

G
eschäftsreisen

 
Reisen und Ü

bernachten in 
       besonderen H

ärtefällen

D
ie Stadt- und Landkreise sind angew

iesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 U

hr per A
llgem

einverfügung 
um

zusetzen, w
enn die 7-Tage-Inzidenz von 

100 N
euinfektionen pro 100.000 

Einw
ohner*innen sieben Tage in Folge bei 

einem
 diffusen Infektionsgeschehen über-

schritten ist und w
eitergehende regionale 

M
aßnahm

en nicht zu einem
 Rückgang 

geführt haben.
A

nsprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-W

ürttem
berg.de

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe D
ienstleistungen sind unter 

folgenden Bedingungen erlaubt: 
• W

ährend des gesam
ten Aufenthalts in der

   Einrichtung und der D
auer der D

ienstleistung 
   m

üssen alle Beteiligte m
edizinische M

asken 
   tragen. Ist dies nicht m

öglich (z.B. bei einer 
   Rasur), w

ird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sow

ie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• N

ur m
it vorheriger Term

inbuchung

W
eiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgew

erbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-W

ürttem
berg.de

N
otbrem

se

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das G
esundheitsam

t geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
m

it einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe D

ienstleistungen m
üssen schließen. 

M
edizinisch notw

endige Behandlungen sind 
w

eiterhin erlaubt.

M
aßnahm

en zur Pandem
iebekäm

pfung in Baden-W
ürttem

berg ab 8. M
ärz

A
lle D

etails sow
ie Fragen und

A
ntw

orten finden Sie auf 
Baden-W

ürttem
berg.de

Stand: 07.03.2021



Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

G
eschlossen:
 A

teliers
 Ausflugsschiffe
 C

am
ping- und W

ohnm
obilstellplätze

 D
iskotheken und C

lubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 M

essen
 O

pern
 Spielbanken- und hallen

Sport

N
otbrem

se

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das G
esundheitsam

t geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
m

it einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
M

useen, G
alerien, G

edenkstätten, zoologische 
und botanische G

ärten w
erden für den 

Publikum
sverkehr geschlossen. 

W
eitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-

kreisen m
it stabiler 7-Tage-Inzidenz 

unter 50* m
öglich:

Besuch von M
useen, G

alerien, G
edenkstätten,

zoologischen und botanischen G
ärten m

it
D

okum
entation der Kontaktdaten, aber ohne 

Voranm
eldung erlaubt. 

Lockerung

*an m
indestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

  durch das G
esundheitsam

t geprüft

Individualsport im
 Freien und auf Außen-

und Innensportanlagen (keine Schw
im

m
bäder) 

m
it m

axim
al 5 Personen aus nicht m

ehr als 
2 H

aushalten. Kinder der beiden H
aushalte bis 

einschließlich 14 Jahre w
erden nicht m

itgezählt. 
Paare, die nicht zusam

m
enleben, zählen als 

einen H
aushalt.

Kontaktarm
er G

ruppensport im
 Freien m

it 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

D
ie Benutzung der U

m
kleiden oder 

Aufenthaltsräum
e ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

N
otbrem

se

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das G
esundheitsam

t geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen m
it einer 

7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den 
A

m
ateur- und Freizeitsport. Individualsport auf w

eitläufigen 
A

nlagen w
ie z.B. G

olf w
eiterhin erlaubt. G

ruppensport im
 Freien 

ist nicht m
ehr erlaubt, es gelten die verschärften Kontakt-

beschränkungen.

W
eitere Vereinfachung in Stadt- und Landkreisen m

it stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* m

öglich:
Kontaktarm

er Sport im
 Freien und auf Außenanlagen m

it m
axim

al 
10 Personen.

Lockerung

*an m
indestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das G

esundheitsam
t geprüft

M
aßnahm

en zur Pandem
iebekäm

pfung in Baden-W
ürttem

berg ab 8. M
ärz

A
lle w

eiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikum

sverkehr 
geschlossen:

 Fitnessstudios aller A
rt

 Schw
im

m
- und Spaßbäder

 Skilifte und G
ondeln

 Tanzschulen
 Therm

en und Saunen
 Vereinssportstätten
 W

ettkam
pf-, M

annschafts- und
 

 Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen 
die Einrichtungen geöffnet w

erden.

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

G
eöffnet:
 

Spielplätze im
 Freien

 
W

andern und Spazieren

G
eöffnet für „Click&

Collect“ sow
ie

„Click&
M

eet“:
 

W
ettannahm

estellen

G
eöffnet m

it vorheriger Term
inbuchung und

D
okum

entation der Kontaktdaten:
 

G
alerien

 
M

useen
 

G
edenkstätten

 
Zoologische und botanische G

ärten
A

lle D
etails sow

ie Fragen und
A

ntw
orten finden Sie auf 

Baden-W
ürttem

berg.de

Stand: 07.03.2021


